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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

 

Vor rund 1½ Jahren hat der Fachverband über FATCA ("Foreign Account Tax Compliance 

Act") und die daraus resultierenden Verpflichtungen der Versicherer und auch der Versiche-

rungsmakler berichtet (link).  

 

Die anlässlich FATCA vorgesehene Identifizierung und Übermittlung von Informationen der 

steuerlich nicht ausschließlich in Österreich ansässigen Kunden (US-amerikanische Steuer-

pflichtige im Ausland) hat mit dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz / GMSG (zum 

Gesetzestext) eine Ergänzung erfahren: Das GSMG dient der Umsetzung des von der OECD 

entwickelten und von der EU übernommenen gemeinsamen Meldestandards für den auto-

matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Common Reporting Standard – 

CRS). Es verpflichtet österreichische Finanzinstitute (insbesondere Banken und Versiche-

rungen) zur Identifizierung und jährlichen Übermittlung von Informationen der steuerlich 

nicht ausschließlich in Österreich ansässigen Kunden an das Bundesministerium für Finan-

zen. Dieses übermittelt die Kundendaten in weiterer Folge den zuständigen ausländischen 

Behörden. Betroffen sind kapitalbildende Versicherungen und Rentenversicherungen. Ab 1. 

Oktober 2016 hat daher ein neuer Kundenannahmeprozess zu erfolgen, erste Meldungen 

werden im Juni 2017 erstattet. 

 

Analog zu FATCA gehen wir – in Konformität mit der Rechtsansicht des VVO – davon aus, 

dass Versicherungsmakler „… gemäß § 29 MaklerG gegenüber dem Versicherer gegen-

über verpflichtet sind, beim Abschluss von Versicherungsverträgen die ihnen vom Ver-

sicherer bekanntgegebenen Vorgaben des Versicherers zu CRS/GMSG zu beachten so-

wie die vom Versicherungsnehmer erhaltenen Informationen vollständig und richtig an 

den Versicherer weiterzuleiten.“ Vice versa wird keine Verpflichtung des Maklers er-

kannt, für die Richtigkeit der vom VN erteilten Auskünfte Sorge zu tragen und dies ggf. 

auch zu verantworten. 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/sparte_iuc/Versicherungsmakler-und-Berater-in-Versicherungsangelegenheiten/Erklaerung-zu-FATCA__FV-VM-und-VVO_Jaenner2015.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009250
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009250


 

 

 

Der Fachverband hat in mehreren Gesprächsrunden mit dem Verband der Versicherungs-

unternehmen Österreichs (VVO) – unter Beteiligung von RA Dr. Weinrauch auf Seiten des 

Fachverbandes – eine gemeinsame Erklärung erarbeitet, die diese Rechtsmeinung beider 

Verbände zu den GMSG-bezogenen Maklerpflichten wiedergibt (siehe nachfolgend). Beach-

ten Sie bitte, dass es sich dabei um eine Rechtsmeinung beider Verbände handelt, die 

keinen verbindlichen Charakter hat. 
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